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Einleitung 

Die vorliegende Untersuchung widmet sich der Schadensbestimmung beim Ein-
gehungs- und Erfüllungsbetrug.  Die Unterscheidung zwischen beiden Konstellatio-
nen hängt mit dem Umstand zusammen, dass die Übertragung von Vermögens-
bestandteilen aufgrund von Verträgen in zwei Phasen geschieht, die nicht nur zivil-
rechtlich, sondern häufig auch zeitlich voneinander getrennt sind. Durch den 
schuldrechtlichen Vertrag verpflichten sich die Parteien zu einem Leistungsaus-
tausch. Durch die Erfüllungshandlungen wird dieser vollzogen. Beide Phasen bie-
ten Ansatzpunkte für eine Einflussnahme auf das Opfervermögen durch Betrug. 
Der Täter kann bereits bei Vertragsschluss täuschen, er kann dies aber auch erst-
malig in der Erfüllungsphase tun. Der Eingehungsbetrug betrifft  den Fall, dass die 
Täuschung bereits bei Vertragsschluss geschieht. Das Ziel des Täuschenden ist es, 
seinen Vertragspartner  zu einer Leistung zu bewegen, die wertvoller als die Gegen-
leistung ist. Der echte Erfüllungsbetrug  betrifft  dagegen den Fall, dass der Täter 
erstmalig nach Vertragsschluss täuscht. Er wi l l dabei sein Opfer veranlassen, eine 
Leistung zu erbringen, die wertvoller als die vertraglich geschuldete Leistung ist, 
oder eine Leistung als Erfüllung anzunehmen, die einen geringeren Wert als die 
vertraglich zu beanspruchende Leistung hat. 

Die Untersuchung des Merkmals des Vermögensschadens in diesen Konstel-
lationen berührt zahlreiche grundsätzliche Fragen der Schadensfeststellung beim 
Betrug und bei den Vermögensdelikten im Allgemeinen, die trotz einer Vielzahl 
von gerichtlichen Entscheidungen und einer umfangreichen Diskussion in der Lite-
ratur noch nicht hinreichend geklärt sind. Nur im Ausgangspunkt besteht über die 
Schadensbestimmung weitgehend Einigkeit: Der heute herrschende wirtschaftliche 
Schadensbegriff  verlangt für einen Schaden eine Wertminderung des Vermögens. 
Um diese zu ermitteln, wird der Wert der Bestandteile des Endvermögens nach der 
Vermögensverfügung mit dem Wert der Bestandteile des Ausgangsvermögens vor 
der Vermögensverfügung verglichen (Gesamtsaldierung). 

Jenseits dieses Ausgangspunkts sind zentrale Fragen der Schadensfeststellung 
jedoch noch nicht befriedigend gelöst. Dies betrifft  zum einen die Frage, welche 
Bestandteile  des Endvermögens  in die Saldierung einzubeziehen sind. Die h. M. 
klammert gesetzliche Ausgleichsrechte des Getäuschten, etwa das beim Einge-
hungsbetrug regelmäßig vorliegende Anfechtungsrecht aus § 123 BGB und die 
beim Erfüllungsbetrug  nach Annahme einer mangelhaften Leistung bestehenden 
gesetzlichen Mängelrechte, aus der Saldierung aus. Solche Rechte könnten nur der 
nachträglichen Beseitigung eines bereits entstandenen Schadens dienen. Es ist je-
doch zu untersuchen, ob ein solches Vorgehen zutreffend  und mit einer konsequen-
ten wirtschaftlichen Schadensfeststellung zu vereinbaren ist. 
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Darüber hinaus ist nicht hinreichend geklärt, nach welchen Grundsätzen die Be-
standteile des Endvermögens zu bewerten  sind. Dies gilt insbesondere für „Gefah-
rensituationen'4, wie sie beim Eingehungsbetrug im Zeitpunkt nach dem Abschluss 
des täuschungsbedingten Vertrags vorliegen. Hat der Täter bei Vertragsschluss bei-
spielsweise über seine Erfüllungswilligkeit  getäuscht, so wirkt sich dies auf den 
Inhalt des geschlossenen Vertrags nicht aus. Es entstehen genau die Ansprüche und 
Verpflichtungen, die nach dem Wil len und der Vorstellung des Getäuschten ent-
stehen sollten. Es besteht jedoch die Gefahr, dass der Täter nur eine mangelhafte 
oder gar keine Leistung erbringen, aber die versprochene Gegenleistung des Ge-
täuschten in vollen Umfang erhalten wird. Möglich ist es jedoch auch, dass der 
Plan des Täuschenden scheitert und der Vertrag von beiden Seiten vereinbarungs-
gemäß erfüllt  wird, dass der Vertrag nach einer Anfechtung überhaupt nicht abge-
wickelt wird, oder dass der Getäuschte zwar eine mangelhafte Leistung annimmt, 
anschließend aber erfolgreich  seine Mängelrechte durchsetzt. Angesichts der Un-
sicherheit über die Abwicklung des Vertrags stellt sich die Frage, wie Anspruch 
und Verpflichtung des Getäuschten im Endvermögen zu bewerten sind. Ähnliches 
gilt für den Erfüllungsbetrug.  Hat der Täuschende beispielsweise eine minderwer-
tige Leistung erbracht, besteht die Gefahr, dass der Getäuschte die volle eigene 
Leistung erbringen wird. Möglich ist jedoch auch, dass es ihm gelingen wird, die 
ihm zustehenden Mängelrechte durchzusetzen. Für die Untersuchung der Scha-
densfeststellung beim Eingehungs- und Erfüllungsbetrug  sind daher die Grund-
sätze zu klären, wie derartige Unsicherheiten bei der Bewertung der betroffenen 
Vermögenspositionen zu berücksichtigen sind. 

Mi t diesen und anderen Fragen zu den Grundlagen des Schadensbegriffs  be-
schäftigt sich der erste Teil der Arbeit. Anschließend werden im zweiten und drit-
ten Teil der Eingehungsbetrug und der echte Erfüllungsbetrug  untersucht. Im vier-
ten Teil wird die besondere Konstellation des so genannten unechten Erfüllungs-
betrugs betrachtet. Bei dieser geschieht die Täuschung wie beim Eingehungsbetrug 
bereits bei Vertragsschluss. Die Besonderheit ist jedoch, dass der abgeschlossene 
Vertrag für den Getäuschten inhaltlich günstig ist, der Täuschende aber statt der 
geschuldeten höherwertigen Leistung nur eine mit der Gegenleistung des Ge-
täuschten gleichwertige Leistung erbringen wi l l . Hier stellt sich die Frage, ob ein 
Schaden in Betracht kommt, obwohl die ausgetauschten Leistungen den gleichen 
Wert haben, und das Endvermögen daher den Wert des Vermögens vor Vertrags-
schluss nicht unterschreiten kann. Abschließend werden die wesentlichen Ergeb-
nisse der Untersuchung in einer Zusammenfassung dargestellt. 



Teil  1 

Die Grundlagen der Schadensbestimmung 

§ 1 Der Vermögens- und Schadensbegriff 

Für die Bestimmung des Tatbestandsmerkmals des Vermögensschadens müssen 
zwei Begriffe  geklärt werden. Der Vermögensbegriff  betrifft  das von § 263 StGB 
geschützte Rechtsgut „Vermögen". Der Schadensbegriff  beantwortet, wann dieses 
Rechtsgut in relevanter Weise verletzt wird. 

M i t „Vermögen" und „Schaden" verwendet das Strafrecht  Begriffe,  die im ge-
samten Recht eine zentrale Bedeutung haben. Wie bei anderen Grundbegriffen, 
etwa dem der Schuld, haben auch diese beiden Begriffe  jenseits eines im gesamten 
Recht einheitlichen gemeinsamen Kerns für die spezifischen Zwecke und Schutz-
ziele des Strafrechts  eine besondere Ausprägung gefunden. Zu den im Strafrecht 
relevanten Problemen der Konkretisierung von Vermögen und Schaden gehören 
die Fragen, welche Bestandteile zum Vermögen gehören können, etwa auch un-
rechtmäßig erworbene Bestandteile, tatsächliche Erwerbsaussichten oder wertlose 
Bestandteile, ob primär der Geldwert des Vermögens oder etwa auch die konkrete 
gegenständliche Zusammensetzung des Vermögens geschützt wird, ob und unter 
welchen Voraussetzungen der manchmal sehr gesteigerte subjektive Wert eines 
Vermögensbestandteils für den konkreten Inhaber oder der mit dem Einsatz von 
Vermögensbestandteilen verfolgte Zweck von Bedeutung sein soll. 

Bezüglich der Bestimmung des Vermögens  stehen sich im Strafrecht  unterschied-
liche Grundauffassungen  gegenüber: eine Deutung des Vermögens als Summe der 
einzelnen Vermögensrechte, eine sich am wirtschaftlichen Geldwert der Bestand-
teile orientierende Ansicht und eine Deutung des Vermögens als wirtschaftliche 
Potenz des Inhabers des Vermögens. Dementsprechend1 wird der Schaden  primär 
als Verletzung von Vermögensrechten, als Minderung des wirtschaftlichen Geld-
werts des Inhabers oder als Einbuße an personaler Freiheit im gegenständlichen 
Bereich gedeutet. Im Einzelnen werden folgende Ansichten zum Vermögens- und 
Schadensbegriff  vertreten. 

1 Zum Verhältnis Vermögens- und Schadensbegriff  vgl. Pawlik  Betrug S. 262. 


